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Liebe Mandanten,
was ist das Leben doch für ein bunter 
Cocktail! Die Freizeit fruchtig und frisch, die 
Arbeit isotonisch-funktional und auch gerne 
hin und wieder die eine oder andere aus-
gefallene Zutat. So schmeckt es am besten, 
wenn die Mischung stimmt. Und lassen Sie 
sich Ihren Cocktail nicht durch irgendwelche 
Panscher verderben. Natürlich schmeckt 
einem das Leben nicht immer, es kann auch 
manchmal ganz schön bitter oder herb sein 
und manchmal schmeckt es auch schal und 
abgestanden, aber ohne diese Kontraste 
könnten wir eben auch nicht „La dolce vita“ 
– das süße Leben – genießen. Der richtige 
Mix macht den Unterschied. Mischen Sie 
aktiv mit.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB
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Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juni 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist (Fronleichnam), endet die Frist mit Ablauf des 
16.06.2017.

⁵ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁶ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.06.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Umsatzsteuer ⁵ 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Sozialversicherung ⁶ 28.06.2017 entfällt entfällt
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Termine Juli 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.07.2017 13.07.2017 07.07.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.07.2017 13.07.2017 07.07.2017

Sozialversicherung ⁵ 27.07.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2014:
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Günstigere Berechnung der zumutbaren 
Belastung

Das Sammeln von Arztrechnungen und 
Apothekenquittungen lohnt sich jetzt noch 
mehr als bisher, denn der Bundesfinanzhof 
hat die Berechnung der abziehbaren außer-
gewöhnlichen Belastungen zugunsten der 
Steuerzahler geändert.

Krankheitskosten können grundsätzlich als 
außergewöhnliche Belastung geltend ge-
macht werden. Sie werden jedoch um die 
zumutbare Belastung gekürzt. Diese be-
stimmt sich nach dem Familienstand und der 
Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte. Sie 
beträgt zwischen einem und sieben Prozent 
des Gesamtbetrags der Einkünfte. In drei 
Stufen steigt die zumutbare Belastung mit 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte an. Bislang 
wurde der ermittelte Prozentsatz auf den 
kompletten Gesamtbetrag der Einkünfte 
einer Stufe angewendet.

Nach der neuen Berechnung wird nur der 
Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der 
den jeweiligen Grenzbetrag übersteigt, mit 
dem höheren Prozentsatz belastet. Dadurch 
ist gegenüber der früheren Berechnung die 
zumutbare Belastung bei höheren Einkom-
men geringer und folglich die Steuererspar-
nis höher.

bis 15.340 € 2 % 306,80 €

bis 51.130 € 3 % 1.073,70 €

bis 51.835 € 4 % 28,20 €

zumutbare Belastung 6.350,00 1.408,70 €

Beispiel: Ein Ehepaar mit einem Kind hat 
in einem Jahr 4.148 € an Krankheitskosten 
gezahlt. Der Gesamtbetrag der Einkünfte 
der Eheleute beträgt 51.835 €. Nach der 
bisherigen Berechnungsmethode beträgt die 
zumutbare Belastung der Eheleute 4 % von 
51.835 €, also 2.073,40 €.

Nach der neuen Berechnungsmethode ist 
die zumutbare Belastung in drei Schritten zu 
ermitteln: 

E I N K O M M E N S T E U E R

Es werden damit 664,70 € Krankheitskosten 
zusätzlich berücksichtigt
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E I N K O M M E N S T E U E R

Doppelte Haushaltsführung eines al-
leinstehenden Arbeitnehmers

Arbeitnehmer können die notwendigen 
Mehraufwendungen, die aufgrund einer 
beruflich veranlassten doppelten Haushalts-
führung entstehen, bei ihren Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit als Werbungskos-
ten ansetzen. Zu berücksichtigen sind u. 
a. die Kosten der Unterkunft am Beschäfti-
gungsort, die Fahrtkosten für die Familien-
heimfahrten und zeitlich begrenzt für drei 
Monate die Mehraufwendungen für Verpfle-
gung.

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur 
vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des 
Orts, in dem er einen eigenen Hausstand 
unterhält, beschäftigt ist und auch am Be-
schäftigungsort übernachtet. Bedingung ist, 
dass neben der Zweitwohnung ein anders-
wo liegender Erst- oder Haupthausstand 
unterhalten wird. Das Vorliegen eines eige-
nen Hausstands setzt das Innehaben einer 
eigenen Wohnung sowie eine finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebensfüh-
rung voraus.

Ob eine doppelte Haushaltsführung vorliegt, 
ist bei alleinstehenden Arbeitnehmern häufig 
schwierig zu beantworten. Das Finanzge-
richt des Landes Sachsen Anhalt stellt auf 
die Gesamtwürdigung aller Umstände des 
Einzelfalls ab. Es weist darauf hin, dass bei 
alleinstehenden Arbeitnehmern mit zuneh-

mender Dauer der auswärtigen Unterkunft 
grundsätzlich immer mehr dafür spricht, 
dass die eigentliche Haushaltsführung und 
auch der Mittelpunkt der Lebensinteressen 
am Beschäftigungsort liegen oder dorthin 
verlegt wurden. Wird die Heimatwohnung 
nur noch zu Besuchszwecken vorgehalten, 
liegt keine doppelte Haushaltsführung mehr 
vor.

Möglicherweise muss der Bundesfinanzhof 
noch entscheiden.

Hinweis: Im Einzelfall ist von Jahr zu Jahr 
nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, 
dass der Haupt- oder Ersthaushalt nicht 
nur zu Besuchszwecken vorgehalten wird. 
Durch die Möglichkeit, dass sich der Le-
bensmittelpunkt auch in den Jahren nach 
der erstmaligen Begründung der doppelten 
Haushaltsführung verlagern kann, ist auf den 
Nachweis oder die Glaubhaftmachung zu 
achten.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Außergewöhnliche Belastungen: Zivil-
prozesskosten im Zusammenhang mit 
einem zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Gebäude

Außergewöhnliche Belastungen sind Aus-
gaben, die aufgrund besonderer Umstände 
zwangsläufig anfallen, z. B. die Ausgaben, 
die durch Krankheit, Behinderung, Bestat-
tung eines Angehörigen oder Unwetterschä-
den entstehen. Die Ausgaben müssen den 
Umständen nach notwendig sein und dürfen 
einen angemessenen Betrag nicht überstei-
gen.

Entsprechende Ausgaben können unter Be-
rücksichtigung einer zumutbaren Belastung 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte steuermin-
dernd abgezogen werden.

Prozesskosten sind grundsätzlich nicht als 
außergewöhnliche Belastung zu berücksich-
tigen. Ausnahmsweise sind Prozesskosten 
doch abzugsfähig, wenn der Prozess zur 
Abwendung einer Bedrohung der Existenz 
geführt wird oder den Kernbereich des 
menschlichen Lebens berührt.

Droht die Gefahr, dass ohne Führung ei-
nes Prozesses ein Gebäude nicht mehr zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt werden 
kann, können nach einem Urteil des Nie-
dersächsischen Finanzgerichts abziehbare 
außergewöhnliche Belastungen vorliegen. 
Ist jedoch, wie im vorliegenden Fall, lediglich 
der Keller nicht mehr nutzbar, genügt diese 
Beeinträchtigung zur Anerkennung etwaiger 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 
Belastungen nach Auffassung des Gerichts 
nicht.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Kindergeld: Mehrere Wohnsitze

Ein Vater bezog in Deutschland Kindergeld 
für seine Tochter. Während eines zweijähri-
gen Auslandsaufenthalts behielt die Familie 
das ihr in Deutschland gehörende Einfami-
lienhaus, bewohnte es aber nicht. Die Fami-
lienkasse versagte deshalb für die Zeit des 
Auslandsaufenthalts das Kindergeld, weil der 
Vater nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig gewesen sei.

Zu Recht, befand das Niedersächsische 
Finanzgericht.

Anspruch auf Kindergeld hat, wer in 
Deutschland Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat oder ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
ist. Dafür muss eine Wohnung vorhanden 
sein, die objektiv benutzbar ist und mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit und Gewohnheit 
auch tatsächlich benutzt wird. Gelegentliche 
Urlaube oder Besuche reichen dafür nicht. 
Da die Familie überhaupt nicht in Deutsch-
land war, hatte sie ihren Wohnsitz mit Be-
ginn des Auslandsaufenthalts aufgegeben 
und erst mit der endgültigen Rückkehr nach 
Beendigung des Auslandsaufenthalts wie-
derbegründet.

An GmbH als Versicherungsnehmerin 
gezahlte Versicherungsleistungen we-
gen Erkrankung des Gesellschafter Ge-
schäftsführers sind Betriebseinnahmen

Eine Freiberufler GmbH hatte eine Be-
triebsunterbrechungsversicherung abge-
schlossen, in der auch die Krankheit ihres 
alleinigen Gesellschafter Geschäftsführers 
abgesichert war. Die Versicherungsbeiträge 
wurden als Betriebsausgaben gebucht. Auf-
grund eines krankheitsbedingten Arbeitsaus-
falls des Geschäftsführers erhielt die GmbH 
Versicherungsleistungen von 34.200 € aus-
gezahlt, die sie nicht als betriebliche Einnah-
me, sondern als nicht steuerbare verdeckte 
Einlage des Gesellschafters deklarierte. Das 
Finanzgericht Köln entschied aber, dass es 
sich um eine betriebliche Einnahme handelt, 
weil nur die GmbH als Versicherungsneh-
merin Anrecht auf die Versicherungsleistung 
hatte.

Hinweis: Bei Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften sind Aufwendungen für 
Versicherungen, die das persönliche Krank-
heitsrisiko der Unternehmer absichern, keine 
Betriebsausgaben. Versicherungsleistungen 
sind entsprechend auch keine Betriebsein-
nahmen.

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R
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Umsatzsteuerfreiheit von Personenbe-
förderungsleistungen eines Taxiunter-
nehmens für eine Klinik

Die Beförderung von kranken und verletz-
ten Personen mit besonders eingerichteten 
Fahrzeugen ist umsatzsteuerfrei. Ein Taxiun-
ternehmer war der Auffassung, dass auf-
grund seines besonderen Vertrags mit einer 
privatwirtschaftlichen Klinik diese Befreiungs-
vorschrift für ihn keine Anwendung fände. Er 
versteuerte die Umsätze aus Rollstuhltrans-
porten je nach Fahrtstrecke mit dem Regel- 
bzw. ermäßigten Steuersatz. Dementspre-
chend wurde auch der volle Vorsteuerabzug 
in Anspruch genommen. Im Rahmen einer 
Prüfung behandelte das Finanzamt diese 
Umsätze als steuerfrei, forderte die in den 
Rechnungen unberechtigt ausgewiesene 
Umsatzsteuer und kürzte die Vorsteuern 
entsprechend.

Das Finanzgericht des Landes Sachsen 
Anhalt hat dies bestätigt. Gleichzeitig wurde 
der Antrag des Taxiunternehmers zurückge-
wiesen, die in den betreffenden Rechnungen 
ausgewiesene Umsatzsteuer nicht bezahlen 
zu müssen, obwohl zwischenzeitlich die 
Rechnungen mit fehlerhaft ausgewiesener 
Umsatzsteuer berichtigt worden waren. 
Hierzu weist das Gericht darauf hin, dass 
diese Rechnungsberichtigung nicht auf 
den Zeitpunkt der Ausstellung zurückwirkt, 
sondern erst im Berichtigungszeitraum zum 
Tragen kommt. Damit war die fehlerhaft 
ausgewiesene Umsatzsteuer zunächst zu 
entrichten.

(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts des Landes Sachsen Anhalt)

U M S AT Z S T E U E R
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Umsatzsteuersatz auf E Books

Das Polnische Verfassungsgericht hatte den 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
wegen der Umsatzbesteuerung von Pub-
likationen angerufen. Es wurde die Frage 
gestellt, ob die unterschiedliche Besteuerung 
von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, je 
nachdem, ob es sich um Printmedien oder 
digitale Publikationen handelt, richtlinien-
konform ist. Die Printmedien werden der-
zeit mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
besteuert während für digitale Publikationen 
auf elektronischem Wege der umsatzsteuer-
liche Regelsteuersatz gilt. Insbesondere geht 
es auch darum, ob die Anwendung eines 
ermäßigten Steuersatzes auf die Lieferung 
digitaler Bücher auf physischen Trägern 
zulässig ist, wo hingegen bei Lieferung auf 
digitalem Wege der Regelsteuersatz Anwen-
dung findet.

Das Gericht entschied, dass diese Ungleich-
behandlung als Konsequenz der für den 
elektronischen Handel geltenden Mehrwert-
steuer Sonderregelung gerechtfertigt ist.

U M S AT Z S T E U E R

Insolvenzrechtliches Aufrechnungsver-
bot bei unberechtigtem Steuerausweis

Wird in einer Rechnung zu Unrecht Umsatz-
steuer ausgewiesen, so schuldet der Rech-
nungsaussteller den Steuerbetrag. Berichtigt 
er die Rechnung, entfällt die Steuerschuld 
erst in dem Zeitpunkt, in dem die Gefähr-
dung des Steueraufkommens endgültig 
beseitigt worden ist. Liegt dieser Zeitpunkt 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Rechnungsaus-
stellers, darf das Finanzamt nicht mit einer 
Insolvenzforderung gegen den Erstattungs-
anspruch aufrechnen.

Die Gefährdung des Steueraufkommens ist 
erst dann beseitigt, wenn ein Vorsteuerab-
zug beim Empfänger der Rechnung nicht 
durchgeführt wurde oder die geltend ge-
machte Vorsteuer an das Finanzamt zu-
rückgezahlt worden ist. Es muss endgültig 
feststehen, dass jedwede Gefährdung des 
Steueraufkommens ausgeschlossen ist. Die 
Rechnungsberichtigung wirkt nicht auf den 
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung zurück.

Das Finanzamt entscheidet in einem beson-
deren Verfahren durch Verwaltungsakt, in 
welchem Besteuerungszeitraum die Steuer-
berichtigung vorzunehmen ist.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Durch Erbfall erworbener Pflichtteils-
anspruch unterliegt der Erbschaftsteuer

Ein Vater hatte nach dem Tod seiner Frau 
sein Erbe ausgeschlagen. Nach dem Tod 
des Vaters machte der Sohn den infolge der 
Erbausschlagung entstandenen Pflichtteils-
anspruch des Vaters geltend. Das Finanzamt 
rechnete den Pflichtteilsanspruch des Vaters 
dem erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb des 
Sohnes zu. Der Sohn wandte ein, dass der 
Pflichtteilsanspruch vom Vater nicht geltend 
gemacht wurde. Daher sei er im Zeitpunkt 
des Erbfalls auch nicht zu berücksichtigen.

Während ein selbst erworbener („origi-
närer “) Pflichtteilsanspruch erst dann der 
Erbschaftsteuer unterliegt, wenn er geltend 
gemacht wird, ist die Geltendmachung bei 
einem ererbten („derivativen“) Pflichtteilsan-
spruchs nicht erforderlich, um Erbschaftsteu-
er auszulösen. Das Vermögen des Erblassers 
geht als Ganzes auf den Erben über - somit 
auch ein Pflichtteilsanspruch, der dem Er-
blasser zustand.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R
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A R B E I T S R E C H T

Ferienjobs sind für Schüler sozialversi-
cherungsfrei

Schüler können in den Ferien im Rahmen 
eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis-
ses unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozial-
versicherungspflichtig zu werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs 
bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf 
Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei 
einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen 
gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten 
werden. Eine geringfügige Beschäftigung 
liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese 
berufsmäßig ausgeübt wird und das Arbeits-
entgelt 450 € im Monat übersteigt.

Wird die Beschäftigung in einem Kalender-
jahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 
450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschrif-
ten für die sog. Minijobs anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in 
den Sommerferien vom 20. Juli bis 1. Sep-
tember 2017 montags bis freitags in einer 
Firma und erhält dafür ein Entgelt von ins-
gesamt 900 €. Es entsteht keine Sozialver-
sicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei 
Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2017 ver-
einbaren sie, dass Paul fortan für monatlich 
450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der 
Arbeitgeber pauschale Sozialversicherungs-
abgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an 
die Minijob Zentrale der Bundesknappschaft 
zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeit-
nehmeranteil zur Rentenversicherung einbe-
halten, sofern Paul keine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht beantragt.

Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender 
Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der 
Tarifautonomie) sollte eine Abstimmung mit 
dem Steuerberater erfolgen.
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A R B E I T S R E C H T

Betriebshaftpflichtversicherung erfasst 
auch Fehlhandlungen von Beschäftig-
ten

Der Zweck sog. Betriebshaftpflichtversi-
cherungen besteht nach Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts darin, Unternehmen 
und deren Beschäftigte davor zu bewahren, 
selbst Schadenersatz für Fehlhandlungen 
leisten zu müssen, die ihnen im Zusam-
menhang mit der betrieblichen Tätigkeit 
unterlaufen. Durch derartige Versicherungen 
schützen sich Unternehmen in doppelter 
Hinsicht. Zum einen begegnen sie der Ge-
fahr, selbst für Schadenersatzansprüche Drit-
ter aufkommen zu müssen. Durch die Einbe-
ziehung der Beschäftigten als Mitversicherte 
werden aber auch Spannungen zwischen 
den versicherten Unternehmen und de-
ren Mitarbeitern vermieden, wenn Letztere 
von Geschädigten unmittelbar in Anspruch 
genommen werden und ggf. arbeitsvertrag-
liche Freistellungsansprüche gegen ihren 
Arbeitgeber geltend machen müssten.

Im entschiedenen Fall ging es um Scha-
denersatzansprüche gegen eine Firma und 
einen bei ihr beschäftigten Kranfahrer, der 
bei Transportarbeiten fremde Maschinen 
beschädigt hatte. Im Ergebnis musste der 
Haftpflichtversicherer der Firma für die Schä-
den aufkommen, weil der Arbeitnehmer in 
den Geltungsbereich der Betriebshaftpflicht-
versicherung einbezogen war.

Hinweis: Seit 1. Januar 2008 umfasst der 
gesetzliche Versicherungsschutz neben den 
Vertretern des Versicherungsnehmers aus-
drücklich alle Personen, die in einem Dienst-
verhältnis zu dem Unternehmen stehen.
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Fortsetzung eines Mietverhältnisses 
wegen unzumutbarer Härte der Kündi-
gung

Wehrt sich ein Mieter gegen die Kündigung 
seines Mietverhältnisses und macht einen 
Härtefall geltend, der einer Beendigung ent-
gegensteht, so muss sich das Gericht um-
fassend mit der persönlichen Situation des 
Mieters auseinandersetzen. Seinen Vortrag 
zwar als wahr zu unterstellen und sich zum 
Nachteil des Mieters jedoch kein eigenstän-
diges Bild zu machen, reicht nach Ansicht 
des Bundesgerichtshofs dabei nicht aus.

In dem entschiedenen Fall kündigte der 
Vermieter das Mietverhältnis wegen Eigen-
bedarfs für die vierköpfige Familie seines 
Sohns. Die Mieter widersprachen der Kün-
digung, da einer der Mieter gesundheitliche 
Einschränkungen habe und an einer begin-
nenden Demenz leide, die sich zu verschlim-
mern drohe, wenn er aus seiner gewohnten 
Umgebung gerissen würde.

Die Vorinstanz unterstellte das Vorbringen 
der Mieter als wahr, befand dieses aber für 
nicht ausreichend, um eine Kündigung zu 
verhindern. Ein vom Gesetz geforderter 
Härtefall liege nicht vor, da das Interesse 
des Vermieters an einer Beendigung des 
Mietverhältnisses überwiege. Der Bundes-
gerichtshof widersprach der Auffassung 
der Vorinstanz, da diese sich nicht mit der 

existenziellen Bedeutung der Situation des 
Mieters auseinandergesetzt habe. Gerade 
bei drohenden schwerwiegenden Gesund-
heitsbeeinträchtigungen oder Lebensgefahr 
seien die Gerichte gehalten, sich bei Fehlen 
eigener Sachkunde mittels sachverständiger 
Hilfe ein genaues und ein nicht nur ober-
flächliches Bild der Lage zu verschaffen. Sie 
müssten ermitteln, welche gesundheitlichen 
Folgen im Einzelnen für den Mieter mit 
einem Umzug verbunden wären. Erst dann 
könnten diese die Konsequenzen sachge-
recht abwägen. Folglich hat das Gericht die 
Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben 
und zur erneuten Verhandlung dorthin zu-
rückverwiesen.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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Reiserecht: Verletzung durch Verkehrs-
unfall bei Transfer kann Reisemangel 
sein

Bei einer Pauschalreise trägt der Reisever-
anstalter das Risiko, den vereinbarten Reise-
preis nicht zu erhalten, auch dann, wenn der 
Reiseerfolg durch Umstände vereitelt wird, 
die weder ihm noch dem Reisenden zuge-
rechnet werden können.

Das hat der Bundesgerichtshof in einem 
Fall entschieden, in dem ein Reisender zu 
Beginn der Reise während des Transfers 
vom Flughafen zum Hotel bei einem durch 
einen Geisterfahrer verursachten Verkehrs-
unfall verletzt wurde. Nach Auffassung des 
Gerichts begründet die Verletzung einen 
Reisemangel, auch wenn den Reiseveran-
stalter kein Verschulden an dem Unfall trifft. 
Wird der Reisende hierdurch so schwer 
verletzt, dass er keine weiteren Reiseleistun-
gen in Anspruch nehmen kann, verliert der 
Reiseveranstalter regelmäßig den gesamten 
Anspruch auf den Reisepreis.

Z I V I L R E C H T

Keine Ansprüche bei nachträglicher 
Vereinbarung von Schwarzarbeit

Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs ist ein Werkvertrag bei 
einer (auch nur teilweisen) „Ohne Rechnung 
Abrede“ nichtig, wenn die Parteien bewusst 
gegen das Schwarzarbeitsgesetz versto-
ßen, indem sie vereinbaren, dass für eine 
Barzahlung keine Rechnung gestellt und 
keine Umsatzsteuer gezahlt werden sollte. In 
diesen Fällen bestehen keine gegenseitigen 
Ansprüche der Parteien, also weder Män-
gelansprüche noch Rückzahlungsansprüche 
des Bestellers noch Zahlungsansprüche des 
Werkunternehmers.

Das gilt nach einer aktuellen Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs auch dann, wenn 
ein zunächst nicht gegen ein gesetzliches 
Verbot verstoßender Vertrag nachträglich 
durch eine „Ohne Rechnung Abrede“ abge-
ändert wird.


